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Änderung des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 
 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

Einbringende Stelle: BMF 
Vorhabensart: Bundesgesetz 

Laufendes Finanzjahr: 2018 
Inkrafttreten/ 

Wirksamwerden: 
2019 

Vorblatt 
 

Problemanalyse 
Der wirtschaftliche und effiziente Verbrauch begrenzt verfügbarer öffentlicher Mittel ist für den 
Staatshaushalt von entscheidender Bedeutung. Diesbezüglich kann die Transparenzdatenbank im 
Hinblick auf ein effizientes Förderwesen ein wesentliches Unterstützungsinstrument darstellen. Die 
Möglichkeiten der Transparenzdatenbank sollen dementsprechend erweitert und vorhandenes Potenzial 
noch erfolgreicher ausgeschöpft werden. 
Durch den Entfall der Ausnahme, dass Gebietskörperschaften bzw. Gemeindeverbände keine 
Leistungsempfänger iSd. Transparenzdatenbankgesetzes sein können, soll es zukünftig möglich sein, 
Leistungen zwischen dem Bund und anderen Gebietskörperschaften darzustellen und somit die 
Transparenz im Förderwesen zu erhöhen. Mit der Verpflichtung zur Einmeldung der 
Förderungsgewährung wird ein mögliches Zeitfenster, zwischen Gewährung und Auszahlung, 
geschlossen und  mit der vorgesehenen Beschreibung des Fördergegenstandes der Informationsgehalt im 
Transparenzportal sowie der Auswertungen (insb. zur Erfüllung des neu geschaffenen 
Wirtschaftlichkeitszwecks) erhöht. Die Herauslösung der taxativen Aufzählung der ertragssteuerlichen 
Ersparnisse aus dem Gesetz und die gleichzeitige Überleitung in eine entsprechende Verordnung sorgen 
für mehr Flexibilität. Durch die Neugestaltung der Abfrageberechtigung soll zukünftig der 
Überprüfungszweck der Transparenzdatenbank gestärkt werden. Dementsprechend sollen den 
Abfrageberechtigten Stellen zukünftig breitere Abfragemöglichkeiten eingeräumt werden und gleichzeitig 
der Schutz besonderer Kategorien personenbezogener Daten erhalten bleiben. 
 

Ziel(e) 
Weitere Erhöhung der Transparenz und Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit Fördervergaben 
 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 
1. Gebietskörperschaften sowie Gemeindeverbände können Leistungsempfänger darstellen 
2. Verpflichtende Einmeldung der Förderungsgewährung sowie der Beschreibung des 
Förderungsgegenstandes 
3. Herauslösung der taxativen Aufzählung der ertragssteuerlichen Ersparnisse aus dem Gesetz und 
Überleitung in eine entsprechende Verordnung 
4. Neues Regelwerk betreffend die Adaptierung der Abfrageberechtigung 
5. Verankerung des Wirtschaftlichkeitszwecks und erweiterte Auswertungsmöglichkeiten 
6. Anpassungen aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO") 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte: 
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Die Möglichkeit, dass Gebietskörperschaften sowie Gemeindeverbände Leistungsempfänger iSd 
Transparenzdatenbankgesetzes sein können, legt einen gewissen Verwaltungsmehraufwand nahe. Ebenso 
dürfte die Verpflichtung zur Einmeldung der Förderungsgewährung (zusätzlich zur aktuell schon 
bestehenden Verpflichtung zur Einmeldung von tatsächlichen Auszahlungen) zu Mehraufwendungen 
führen. Weiters ist mit einmaligem IT Umsetzungsaufwand zu rechnen. Die mit dem Regelungsvorhaben 
möglicherweise verbundenen Mehraufwendungen wurden im Rahmen dieser WFA abgeschätzt. Aus den 
sonstigen Maßnahmen ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen. Die Überleitung der taxativen 
Aufzählung der ertragssteuerlichen Ersparnisse aus dem Gesetz in eine eigene Verordnung stellt lediglich 
eine Formaländerung dar und verursacht somit keine finanziellen Auswirkungen, sondern reduziert sogar 
den im Zug der Legistik entstehenden Aufwand (Parlament). Allfällige finanzielle Auswirkungen 
aufgrund von Anpassungen im Zusammenhang mit der DSGVO sind der europarechtlichen Verordnung 
und nicht der nationalen Umsetzungsmaßnahme zuzurechnen. Mögliche finanzielle Auswirkungen 
aufgrund der Änderung der Verwaltungsstrafbestimmung werden nicht erwartet, da eine Bestrafung nach 
diesem Tatbestand bislang nicht erfolgt ist. 
 
Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre 

in Tsd. € 2018 2019 2020 2021 2022 
Nettofinanzierung Bund -108 -285 -112 -114 -117 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union. 
 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 
Keine 
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